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Begriff Kindeswohl

►Kindliche Bedürfnisse

Bedürfnisse nach Maslow; aus: Kindesvernachlässigung. Erkennen – Beurteilen – Handeln. 2006, S. 20
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Begriff Kindeswohl

►Folgen bei Vernachlässigung der Bedürfnisse

schwere Verläufevermeidbare 
Erkrankungen

Gesundheitsfürsorge

Defektheilungen, z. B. 
auf der Haut durch 
Superinfektionen

Entzündungen (im Windel-
bereich)

Körperpflege

BehinderungenUnfälleAufsicht

psychosozialer 
Minderwuchs

Hunger, Fehlernährung, 
Gedeihstörungen

Versorgung

BindungsstörungenAuffälligkeiten im Kontakt 
(Nähe-Distanz)

stabile Bindungen

körperliche und 
psychische 
Deprivationsfolgen

Gedeihstörungen, 
emotionale Störungen

Liebe, Zuwendung

LangzeitfolgenFolge des MangelsBasic need

Fortsetzung nächste Seite ...



6Kreis Pinneberg - 11.9.2007 Prof. Dr. Brigitta Goldberg

Begriff Kindeswohl

►Folgen bei Vernachlässigung der Bedürfnisse

Entwicklungsstörungen, 
psychiatrische 
Störungen

Entwicklungsdefizite, 
Deprivation

Anregung, 
Vermittlung von 
Erfahrungen

psychische Langzeit-
folgen, Partnerprobleme 
etc.

sexualisiertes VerhaltenRespekt vor alters-
entsprechender
Intimität, Schutz vor 
sexueller Ausbeutung

posttraumatische 
Reaktionen, Bindungs-
und Persönlichkeits-
störungen

Angst, Verletzung nach 
Misshandlung und 
sexuellem Missbrauch

körperliche 
Unversehrtheit

Selbstwert- und 
emotionale Probleme

Angstrelative Freiheit von 
Angst

Entwicklungsstörungen, 
Deprivation

Schlafstörungen, Apathie 
am Tag

Tagesablauf

LangzeitfolgenFolge des MangelsBasic need
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Begriff Kindeswohl

►Formen von Kindeswohlgefährdungen
�Vernachlässigung

►körperliche Vernachlässigung

►emotionale Vernachlässigung

�Kindesmisshandlung
►körperliche Misshandlung

►seelische Misshandlung

�Sexueller Missbrauch von Kindern
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Begriff Kindeswohl 

12,9 %5,7 %Autonomiekonflikte

16,7 %7,9 %Sexueller Missbrauch

13,2 %

4,1 %

6,6 %

12,6 %

50,0 %

% bei Haupt-
gefährdungslage

23,3 %Sonstiges/keine Angabe

23,6 %Erwachsenen-Konflikte

23,6 %Körperliche Misshandlung

36,8 %Seelische Misshandlung

65,1 %Vernachlässigung

% bei 
Mehrfachnennung

aus: Münder/Mutke/Schone 2000, 99, 101

►Häufigkeit der Gefährdungsformen
�Quelle: Befragung von ASD-Fachkräften
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Rechtliche Rahmenbedingungen

►Artikel 6 Absatz 2 GG (= § 1 Abs. 2 SGB VIII)
GG = Grundgesetz

SGB VIII = 8. Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe 
(„KJHG“ = „Kinder- und Jugendhilfegesetz“) 

►Erfüllung des staatl. Schutzauftrages durch
�Hilfen zur Erziehung für die Familie (§§ 27 ff SGB VIII)

� in Notfällen Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

� Anrufung des Familiengerichts (§§ 1666, 1666a BGB) 
BGB = Bürgerliches Gesetzbuch

Eltern

Kind Staat
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Rechtliche Rahmenbedingungen

►Verdeutlichung des Schutzauftrages im 
SGB VIII
�Regelung in § 8a SGB VIII

►Vorgehen von Jugendamt und freien Trägern bei 
Anhaltspunkten für  eine Kindeswohlgefährdung

�Neuregelung zum 1.10.2005 durch das KICK 
(Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz)

►früher nur ansatzweise in § 50 III SGB VIII (a.F.)

►Ziele der Neuregelung:
� Konkretisierung des Schutzauftrages bei 

Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung
� Erhöhung der Rechtssicherheit für die MitarbeiterInnen
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Rechtliche Rahmenbedingungen

►Überblick über die Neuregelungen 
durch das KICK im SGB VIII
�Konkretisierung des Schutzauftrags in § 8a 

(ersetzt § 50 Abs. 3 alte Fassung)

�Flankierende Regelungen:
►Neuregelung der Inobhutnahme in § 42 

(ersetzt §§ 42, 43 alte Fassung)

►Klarstellungen beim Sozialdatenschutz in §§ 61 ff
� insbes. §§ 62 III Nr. 2d, 64 IIa

►gesetzliche Anforderungen zur persönlichen Eignung 
von Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe in 
§ 72a
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Handlungsablauf im ASD

Risikoeinschätzung 
und Hilfeangebot

ggf. Einschaltung 
anderer Institutionen

„gewichtige Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung“ (S. 1)

„Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos“ (S. 1)

ggf. Lösungsversuch mit der Familie 
(„Hilfeangebot“, S. 3)

Anrufung des Familiengerichts 
(Abs. 3 S. 1)

bei dringender Gefahr
- Inobhutnahme (Abs. 3 S. 2)
- Hilfe durch Polizei (Abs. 4 S. 2)

Æ Diagnose/Prognose 
zum Kindeswohl

„im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte“ (S. 1)

„Einbeziehung der Personensorge-
berechtigten und des Kindes“ (S. 2)

§ 8a Abs. 1

§ 8a Abs. 3, 4
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Handlungsablauf im ASD

Gefahrenschwelle
§ 1666 BGB

Präventionsbereich

Interventionsbereich

„Es besteht eine gegenwärtige oder zumindest 
unmittelbar bevorstehende Gefahr, die bei ihrer 
Fortdauer eine erhebliche Schädigung des 
körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des 
Kindes/Jugendlichen mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen lässt.“

Inobhutnahme

Anrufung 
des FamG

Angebot von Hilfen
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Handlungsablauf bei freien Trägern

Risikoeinschätzung 
und Hilfeangebot

gewichtige Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung

Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos

ggf. Lösungsversuch mit der Familie 
(„Hinwirken auf Inanspruchnahme

von Hilfen“, S. 2)

Æ Diagnose/Prognose 
zum Kindeswohl

Jugendamt
weiter wie oben beschrieben

ggf. Einschaltung 
des Jugendamtes (S. 2)

„durch Hinzuziehung einer insoweit
erfahrenen Fachkraft“ (S. 1)

Einbeziehung der Personensorge-
berechtigten und des Kindes

§ 8a Abs. 2

Vereinbarung 
Jugendamt – Freier Träger

„Schutz-
auftrag
nach 

Abs. 1 in 
entspre-
chender
Weise 
wahr-

nehmen“

§ 8a Abs. 1, 3 und 4
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Handlungsabläufe bei freien Trägern

►Vertiefung einzelner Aspekte
�Wer sind Fachkräfte und welche Aufgaben haben sie?
�Wie erfolgt die Risikoabschätzung und welche 

Arbeitshilfen gibt es dazu?
�Wie sollten die Abläufe dokumentiert werden?
�Wie kann ein Lösungsversuch mit der Familie

aussehen?
�Was ist datenschutzrechtlich zu beachten?
�Wie erfolgt die Prüfung der persönlichen Eignung der 

Fachkräfte bei freien Trägern?
�Worauf ist bei Vereinbarungen zwischen Jugendamt 

und freien Trägern zu achten?
�Welchen strafrechtlichen Risiken sind die Fachkräfte 

ausgesetzt?
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Fachkräfte

►Was sind Fachkräfte?
�Definition in § 72 Abs. 1 S. 1 SGB VIII:

►Eignung für die Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit
►Vorhandensein einer der Aufgabe entsprechenden 

Ausbildung

►Um wessen Fachkräfte geht es?
� Einrichtungen/Dienste 

►Einrichtungen = teilstationär/stationär
►Dienste = ambulant

� Leistungserbringung nach dem SGB VIII
►Tagesbetreuung für Kinder (§§ 22-24)
► Jugendarbeit (§§ 11-12)
► Jugendsozialarbeit (§ 13)
►Hilfen zur Erziehung (§ 27)
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Fachkräfte

►Welche Aufgaben haben Fachkräfte?
�Anhaltspunkte-Fachkraft

►Werden gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung bekannt?

�Prognose-Fachkraft
►Wird der wahrgenommene Anhaltspunkt mit großer 

Wahrscheinlichkeit zu einer massiven Schädigung 
führen?

►Wer kann Prognose-Fachkraft sein und wo ist sie 
anzusiedeln?

►Kosten für Fachkräfte
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Abschätzung des Gefährdungsrisikos

►Einschätzungsaufgaben
�Anhaltspunkte für eine Gefährdung

�Prognose für eine tatsächliche Gefährdung
►derzeitige Situation
� Sicherheit des Kindes
� Förder- und Behandlungsbedarf des Kindes

►Ressourcen
� des Kindes (Resilienz)
� der Familie (z.B. Erziehungsfähigkeit)

►Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit
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Abschätzung des Gefährdungsrisikos

►Kindeswohlprognose Æ vier Möglichkeiten

Kind wird als nicht
gefährdet angesehen, 
ist aber objektiv 
gefährdet
(Folge: Schädigung)

P☺ T/

Kind wird als nicht
gefährdet angesehen 
und ist es tatsächlich 
nicht

P☺ T☺

negative Prognose 
(keine Gefährdung)

Kind wird als gefährdet
angesehen, ist aber 
objektiv nicht
gefährdet 
(Folge: Trennung von 
der Familie)

P/ T☺

Kind wird als gefährdet
angesehen und ist 
tatsächlich gefährdet

P/ T/

positive Prognose 
(Gefährdung)

falsche Prognosezutreffende Prognose

nach Wulf/Reich, ZKJ 2007, S. 266



22Kreis Pinneberg - 11.9.2007 Prof. Dr. Brigitta Goldberg

Arbeitshilfen zur Risikoabschätzung

►Hilfestellungen für die Praxis
� IzKK – Informationszentrum 

Kindesmisshandlung/Kindes-
vernachlässigung am DJI
www.dji.de/izkk

� Beispiele für Arbeitshilfen auf den folgenden Folien:
► „Ampel-Bögen“

� Stadt Recklinghausen

►ausführlichere Inventare
� Stuttgarter Kinderschutzbogen
� Prüfbögen aus dem ASD-Handbuch Kindeswohl-

gefährdung vom Deutschen Jugendinstitut (DJI)

� Überblick über Messverfahren: 
http://www.dji.de/thema/0402
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Risiko- und Schutzfaktoren

Eltern

soziales
Umfeld Kind

Armut

Wohnraum 
und -gegend

Isolation

fehlende
Perspektive

eigene
Gewalt-

erfahrungen

psychische
Erkrankung

Schicht Gedanken/
Gefühle zur
Erziehung

Alter

Entwicklung/
Gesundheit

Regulations-/
Verhaltens-
störungen

Unterstützung, 
soziales Netzwerk Psychotherapie, 

zuverlässige Beziehung

emotionale Unterstützung

außerhalb der Familie,

weitere Erfahrungsbereiche

instabile
Familien-

verhältnisse
Res

ilie
nz
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Arbeitshilfen zur Risikoabschätzung

aus: Schieche/Kress im ASD-Handbuch Kindeswohlgefährdung. DJI 2006, S. 16-5
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Arbeitshilfen zur Risikoabschätzung

►„Ampel-Bögen“
� Beispiel 

Stadt Recklinghausen
► Quelle: Anhang der 

ISA-Arbeitshilfe

� relativ einfach gehalten

� ermöglichen schnellen 
Überblick
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Arbeitshilfen - Beispiel Stadt Recklinghausen
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Arbeitshilfen - Beispiel Stadt Recklinghausen
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Arbeitshilfen zur Risikoabschätzung

►Ausführlichere 
Bögen

► entwickelt i.d.R. 
für den ASD

► Beispiele:
� Stuttgarter 

Kinderschutzbogen
►Quelle: 

Jugendamt Stuttgart

►Bezugsquelle:
wulfhild.reich@stuttgart.de

� ASD-Handbuch 
Kindeswohlgefährdung 
des DJI

►Quelle:
http://213.133.108.158/
asd/ASD_Inhalt.htm
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Arbeitshilfen - Beispiel Stuttgarter Kinderschutzbogen



30Kreis Pinneberg - 11.9.2007 Prof. Dr. Brigitta Goldberg

Arbeitshilfen - Beispiel Stuttgarter Kinderschutzbogen
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Arbeitshilfen - Beispiel ASD-Handbuch des DJI
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Arbeitshilfen - Beispiel ASD-Handbuch des DJI
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Dokumentation

►Was ist zu dokumentieren?
� Beobachtungen zur ersten Einschätzung

► Ableitung einer Hypothese mit Begründung
► Ableitung von Handlungsschritten mit Begründung

� Überprüfung/Reflexion der ersten Einschätzungen
► Kollegiale Beratung, Leitung, Träger
► ggf. abweichende fachliche Einschätzungen auch!

� Abklärung mit der insoweit erfahrenen Fachkraft 
(mit Ergebnis)
� Kontaktaufnahme/Gespräche mit Eltern (mit Ergebnis)

► angebotene Beratungs- und Hilfsangebote (intern/extern)
► Vereinbarungen über Rückmeldungen zur Inanspruchnahme

�Weitergabe ans Jugendamt
► weitergegebene Informationen
► Vereinbarungen über Kooperation Jugendamt – eigene 

Einrichtung



34Kreis Pinneberg - 11.9.2007 Prof. Dr. Brigitta Goldberg

Lösungsversuch mit der Familie

►Hinwirken auf Inanspruchnahme von 
Hilfen
�Ablauf:

►Gespräch über Risikoeinschätzung
� Problemakzeptanz, Problemkongruenz

►Angebot von Hilfen
�weitere eigene Hilfen
� fremde Hilfen

►Vereinbarung mit den Eltern
�Hilfeakzeptanz, ggf. Kontrolle

�zusätzliche Qualifikation: Elternarbeit
�Beispiel Familienzentren in NRW
(www.familienzentren.nrw.de) 
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Datenschutz

►Bestimmungen sind zu beachten bei
�der Informationsgewinnung

►grundsätzlich bei der Familie (§ 62 Abs. 2 SGB VIII)

►ausnahmsweise auch bei Dritten 
(zulässig gem. § 62 Abs. 3 Nr. 2 Alt. 2 SGB VIII)

�der Abschätzung des Risikos mit Fachkräften
►Übermittlung möglich (§ 65 I Nr. 4), aber nur
►anonymisiert oder pseudonymisiert (§ 64 Abs. 2a SGB VIII)

�der Information des Jugendamtes
►Ausnahme vom Verbot der Datenübermittlung

�der Dokumentation (vgl. § 63 SGB VIII)

►Sicherheit vor Zugriff von außen
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Persönliche Eignung, § 72a

►Persönliche Eignung der MitarbeiterInnen, § 72a
� Zweck: Keine Beschäftigung von Personen, die einschlägig 

strafrechtlich in Erscheinung getreten sind
► nur hauptamtlich Beschäftigte sind umfasst

� Erfasste Straftaten: Sexualstraftaten, Verletzung der 
Fürsorge- oder Erziehungspflicht, Misshandlung von 
Schutzbefohlenen
� gesetzliche Regelung:

► öffentliche Träger (S. 1+2): Vorlage Führungszeugnis bei der 
Einstellung und in regelmäßigen Abständen
� üblich sind alle 3-5 Jahre

► freie Träger (S. 3): Sicherstellung der persönlichen Eignung 
durch Vereinbarungen
� Vorlage von Führungszeugnissen bei der Einstellung (bereits üblich)
� Vorlage in regelmäßigen Abständen (wird meist vereinbart, ist aber 

nicht unumstritten)
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Vereinbarung Jugendamt – Freie Träger

►Verpflichtung durch Abschluss einer 
Vereinbarung
�Mustervereinbarungen

►Landesempfehlung Schleswig-Holstein  
►Mustervereinbarung des ISA
►Mustervereinbarungen bzw. 

Informationen zu einzelnen
Arbeitsfeldern
� Kindertageseinrichtungen
� Erziehungsberatung

�Studie von Münder
�vgl. dazu meine Website
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Vereinbarung Jugendamt – Freie Träger

►Notwendige Inhalte einer Vereinbarung
� Verpflichtung zur Einhaltung des Verfahrens bei 

Anhaltspunkten für eine Gefährdung
�Darstellung eines konkreten Ablaufschemas zwischen 

Jugendamt, freiem Träger, den dort tätigen Fachkräften 
und den Betroffenen
�Hinweise zur Kindeswohlgefährdung mit Indikatoren
� Verpflichtung zur Dokumentation
� Sicherstellung der persönlichen Eignung
� Verpflichtung zum Datenschutz
�Qualifizierung der MitarbeiterInnen freier Träger
� Beratung durch das/Kooperation mit dem Jugendamt
� Berichtspflicht, Evaluation, Weiterentwicklung
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Strafrechtliche Risiken

30.8.2007

►Mögliche Folgen von Fehlern im Vorgehen
�Zivilrechtliche Haftung (Schadensersatz)

�Strafverfahren
►gegen MitarbeiterInnen des Jugendamtes

►gegen MitarbeiterInnen freier Träger
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Strafrechtliche Risiken

►Grundlagen der Strafbarkeit
�fahrlässige Tötung bzw. Körperverletzung 
durch Unterlassen
�Anknüpfungspunkte für die Strafbarkeit:

►Unterlassen einer eigentlich gebotenen Handlung 
►Garantenstellung mit Garantenpflicht
Æ Schutzpflicht für das Kindeswohl aus:
� tatsächlicher/faktischer Schutzübernahme
�Gesetz (staatliches Wächteramt)
� Vertrag (insbes. bei freiem Träger)
�Delegation durch das Jugendamt auf freien Träger

►Fahrlässigkeit = Sorgfaltspflichtverletzung
� objektive Voraussehbarkeit der Schädigung
� Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt



Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!

Literatur und Links zum Thema 
gibt es auf meiner Website

http://www.brigitta-goldberg.de
(Thema „Kindeswohlgefährdung“)


